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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.
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A Runderlasse und Mitteilungen 
 der Landesregierung und der obersten 
 Landesbehörden
504. Umstufung von Teilstrecken auf Landes- 
 und Kreisstraßen

Ministerium für Verkehr des 
Landes Nordrhein-Westfalen 
III A 4 58.68.13.09

Düsseldorf, den 9. November 2021

Auf dem Gebiet der Gemeinde Gangelt, Kreis Heins-
berg, Regierungsbezirk Köln, hat sich die Verkehrsbedeu-
tung der bisherigen Landesstraße 47 geändert. In diesem 
Zusammenhang wird die Teilstrecke der L 47

1) von NK 5001 009 C nach NK 5002 051 A  
von Station 0,000 nach Station 1,414  
 (Länge: 1,414 km)

gemäß § 8 Abs. 1 StrWG NRW zur Gemeindestraße  
(§ 3 Abs. 4 StrWG) in der Baulast der Gemeinde Gangelt 
abgestuft.

Die Teilstrecken der K 5

2) von NK 5001 008 C nach NK 5001 401 A  
von Station 0,000 nach Station 0,585  
 (Länge: 0,585 km)

3) von NK 5001 401 B nach NK 5001 009 B  
von Station 0,000 nach Station 0,086  
 (Länge: 0,086 km) 
 (Gesamtlänge 2–3: 0,671 km)

sowie die Verbindungsstrecken im Netzknoten 5001 401

4) A nach B (Länge: 0,047 km) 

5) B nach C (Länge: 0,024 km)

6) C nach A (Länge: 0,022 km)

 (Gesamtlänge 4–6: 0,093 km)

werden gemäß § 8 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz NRW 
zur Landesstraße 47 (§ 3 Abs. 2 StrWG NRW) aufgestuft.

Die Teilstrecke der K 17

7) von NK 5001 008 O nach NK 5002 051 B  
von Station 0,000 nach Station 1,617  
 (Länge: 1,617 km)

sowie die Verbindungsstrecken im Netzknoten 5001 008

8) A nach O (Länge: 0,033 km)

9) O nach C (Länge: 0,025 km)

10) C nach A (Länge: 0,034 km)

 (Gesamtlänge 8–10: 0,092 km)

werden gemäß § 8 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz NRW 
zur Landesstraße 47 (§ 3 Abs. 2 StrWG) aufgestuft.

Die Umstufungen treten mit Wirkung zum

1. Januar 2022

in Kraft.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist 
beim Verwaltungsgericht Aachen, in Aachen schriftlich 
oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle zu erklären.

Die Klage kann auch in elektronischer Form einge-
reicht werden. Das elektronische Dokument muss mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sein 
und an die elektronische Poststelle des Gerichts übermit-
telt werden.

Bei schriftlicher Klageerhebung ist die Rechtsbehelfs-
frist nur gewahrt, wenn die Klageschrift vor Ablauf der 
Monatsfrist bei Gericht eingegangen ist. Wird die Klage 
schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Durchschriften beige-
fügt werden. Falls die Frist durch das Verschulden eines 
von Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde 
dessen Verschulden dem Kläger zugerechnet werden.

Im Auftrag 
gez. Dr. Markus  M ü h l

ABl. Reg. K 2021, S. 450

B Verordnungen, 
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung
505. Bekanntmachung gemäß BImSchG 
 h i e r :  Firma Martinswerk GmbH

Bezirksregierung Köln 
Az. 300-53.0037/21-Ru/Od

Genehmigungsantrag (1. Teilgenehmigung) gemäß § 8 
BImSchG der Firma Martinswerk GmbH zur Errichtung 
eines neuen gasbetriebenen Kesselhauses auf dem Werks-
gelände der Martinswerk GmbH in Bergheim, Gemar-
kung Kenten, Flur 10, Flurstück 45.

Der durch Bekanntmachung der Bezirksregierung 
Köln vom 30. August 2021 für den 2. Dezember 2021 bei 
der MEDIO.RHEIN.ERFT — BM.CULTURA GmbH, 
Konrad-Adenauer-Platz 1 in 50126 Bergheim anberaumte 
Erörterungstermin entfällt gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 4 
der 9. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz  
(9. BImSchV), da die erhobenen Einwendungen nach Ein-
schätzung der Behörde keiner Erörterung bedürfen.

Köln, den 22. November 2021

Im Auftrag 
gez.  O d e n t h a l

ABl. Reg. K 2021, S. 450
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C Rechtsvorschriften und 
 Bekanntmachungen anderer Behörden 
 und Dienststellen
506.   Öffentliche Bekanntmachung der Neufestsetzung 
   einer Ortsdurchfahrt im Zuge der L 113  
   im Gebiet der Gemeinde Alfter, OT Gielsdorf

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Betriebssitz Gelsenkirchen 
L113/41.02.04/BS_42090/VE(44)

In der Gemeinde Alfter, OT Gielsdorf, Rhein-Sieg-
Kreis, Regierungsbezirk Köln, ist aufgrund der vorhande-
nen Bebauung und der Erschließung die Neufestsetzung 
der Ortsdurchfahrt im Zuge der L 113 erforderlich.

Die Ortsdurchfahrt im Zuge der L 113 wird gemäß § 5 
Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen – StrWG NRW – vom 23. September 
1995 (GV NRW, S. 1028) in der zurzeit gültigen Fassung 
im Einvernehmen mit der Gemeinde Alfter und der Be-
zirksregierung Köln wie folgt neu festgesetzt:

1) von NK 5208 069 O nach NK 5208 057 O 
von Station 1,035 nach Station 1,430  
 (Länge: 0,395 km)

Die Neufestsetzung der Ortsdurchfahrt gilt mit Wir-
kung vom

1. Januar 2022.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage ist 
beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz 1, 50667 
Köln schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 

Die Klage kann auch in elektronischer Form einge-
reicht werden. Das elektronische Dokument muss mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sein 
und an die elektronische Poststelle des Gerichts übermit-
telt werden. Technische Einzelheiten und die Adresse des 
elektronischen Gerichtspostfachs entnehmen Sie bitte der 
Homepage des Gerichts.

Bei schriftlicher Klageerhebung ist die Rechtsbehelfs-
frist nur gewahrt, wenn die Klageschrift vor Ablauf der 
Monatsfrist bei Gericht eingegangen ist. Wird die Klage 
schriftlich erhoben, sollen ihr zwei Durchschriften beige-
fügt werden. Falls die Frist durch das Verschulden eines 
Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde des-
sen Verschulden dem Kläger zugerechnet werden.

Gelsenkirchen, den 2. November 2021

Im Auftrag 
gez. Christoph  Q u e r d e l
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ABl. Reg. K 2021, S. 451
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507. Öffentliche Bekanntmachung des 
 Jahresabschlusses 2019 des 
 Zweckverbandes Naturpark Rheinland

1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses 
zum 31. Dezember 2019 des Zweckverbandes Natur-
park Rheinland und Entlastungen des Verbandsvorste-
hers

 Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über die kom-
munale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW.  
S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Ja-
nuar 2018 (GV. NRW. S. 90), in Verbindung mit den 
§§ 95 ff der Gemeindeordnung für das Land NRW in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
11. April 2019 (GV. NRW. S. 90) und des § 8 Abs. 1, 

Buchstabe d der Satzung des Zweckverbandes Natur-
park Rheinland hat die Verbandsversammlung in sei-
ner Sitzung am 27. Oktober 2021 unter dem Tagesord-
nungspunkt 16 folgende Beschlüsse gefasst:

 –  Die Verbandsversammlung stellt den Jahresab-
schluss 2019 gem. § 96 Abs. 1 GO NW mit den je-
weiligen Anlagen fest und erteilt dem Verbandsvor-
steher die Entlastung.

 –  Die Verbandsversammlung beschließt weiterhin, den 
ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von 113 099,40 Z 
mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen.

 Der Jahresabschluss wurde mit den Anlagen gem. § 96 
Abs. 2 GO NW der Bezirksregierung Köln als Auf-
sichtsbehörde mit Schreiben vom 29. Oktober 2021 
angezeigt.

2. Wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses

 Ergebnisrechnung: -113 099,40 Z
 Finanzrechnung: 560 671,13 Z
 Höhe der Ausgleichsrücklage: 180 602,82 Z

 Bilanzstruktur zum 31. Dezember 2019: 

Aktiva Z Passiva Z

1. Anlagevermögen 960 758 1. Eigenkapital 590 551

Jahresfehlbetrag -113 099

2. Umlaufvermögen 652 259 2. Sonderposten 322 690

3. Rückstellungen 58 395

4. Verbindlichkeiten 418 281

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 883 5. Passive Rechnungsabgrenzung 223 983

Summe Aktiva 1 613 900 Summe Passiva  1 613 900

3. Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes

 Die Jahresabschlussprüfung 2019 erfolgte nach § 101 
Abs. 1 GO NW.

 Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, die 
einer Feststellung des Jahresabschlusses 2019 durch die 
Verbandsversammlung und einer uneingeschränkten 
Entlastung des Verbandsvorstehers entgegenstehen.

 Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vor-
schriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes 
Naturpark Rheinland. Die Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung sind beachtet worden.

 Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-
schluss. Die wirtschaftliche Lage und der Geschäfts-
verlauf sind zutreffend dargestellt. Von den Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung wird ein 
realistisches Bild vermittelt.

 Das Rechnungsprüfungsamt erteilt gemäß § 18 Abs. 1 
GkG in Verbindung mit § 101 Abs. 8 Satz 2 GO NW 
einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

4. Bekanntmachung, Offenlegung und Einsichtnahme 
des Jahresabschlusses

 Der von der Verbandsversammlung des Zweckverban-
des Naturpark Rheinland festgestellte Jahresabschluss 
2019 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NW öffent-
lich bekannt gemacht.

 Der Jahresabschluss, bestehend aus der Ergebnisrech-
nung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der 
Bilanz und dem Anhang, der Lagebericht sowie der 
volle Wortlaut des Bestätigungsvermerkes liegt gemäß 
§ 96 Abs. 2 GO NW bis zur Feststellung des darauffol-
genden Jahresabschlusses 2020 zur Einsichtnahme in 
der Geschäftsstelle des Zweckverbandes aus.

Hürth, 8. November 2021

gez. Jürgen  W e h l u s 
Vorsitzender der Verbandsversammlung

ABl. Reg. K 2021, S. 453
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508. Bekanntmachung des 
 Naturparks Maas-Schwalm-Nette

Tagesordnung 40. Verbandsversammlung

Freitag, 26. November 2021 von 10.00 bis 11.30 Uhr

in Roermond

40.1 Eröffnung

40.2 Beschluss der Niederschrift der 39. Verbandsver-
sammlung am 25. Juni 2021

40.3 Mitteilungen

 40.3.1  Liste der Mitglieder der Verbandsversamm-
lung

 40.3.2  Übersicht der ein- und ausgegangenen 
Schriftstücke

 40.3.3  Mündliche Mitteilungen

40.4 Abschied Herr Budde als Dezernent bei Kreis 
Viersen und Vorsitzender

40.5 Wahl des deutschen Vorsitzenden der Verbands-
versammlung und des Vorstands

40.6 Wahl deutsches Mitglied für den Verbandsvor-
stand

40.7 Stand Durchführung von Projekte

 -  Regieführung Natur- und Waldbrandprävention 
Provinz Limburg

 -  Durchentwicklung National Park Meinweg 

40.8 Projekt-Acquise

 -  -Naturbrandmanagement

 - - Realisierung Netzwerk Grenzübergreifende 
Reitrouten

 -  -P2P Expert meetings Frühjahr 2022

40.9 Sitzungstermine 2022

40.10 Sonstiges

Roermond, den 12. November 2021

gez. André  C l a a s s e n 
Geschäftsführer Naturpark Maas-Schwalm-Nette

ABl. Reg. K 2021, S. 454

509. Bekanntmachung der 
 39. Verbandsversammlung des 
 Wasserverbandes Eifel-Rur

Die Tagesordnung für die 39. Verbandsversammlung 
des Wasserverbandes Eifel-Rur am 13. Dezember 2021 
kann auf der Internetseite des Wasserverbandes Eifel-Rur 
vom 17. November 2021 bis zum 12. Dezember 2021 un-
ter www.wver.de eingesehen werden.

Düren, den 11. November 2021

WVER 
Dr. Joachim  R e i c h e r t 

Vorstand
ABl. Reg. K 2021, S. 454

510. Bekanntmachung des Studieninstituts 
 für Kommunale Verwaltung Aachen

Gemäß § 14 der Verbandssatzung des Zweckverbandes 
für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aa-
chen vom 3. Dezember 1979 i. d. F. der 4. Änderungssat-
zung vom 29. Februar 2016 (ABl. Reg. Köln 2016, Seite 
119) gebe ich bekannt, dass am

Freitag, dem 3. Dezember 2021, um 09.00 Uhr,

in der Geschäftsstelle des Studieninstitutes für kommu-
nale Verwaltung Aachen, Leonhardstraße 23–27, 52064 
Aachen, Raum Aachen (I. Obergeschoss) eine Sitzung der 
Verbandsversammlung stattfindet mit folgender Tages-
ordnung:

Öffentliche Sitzung

1. Begrüßung und Formalien

2. Entwurf Doppelhaushalt für 2022 und 2023

2.1 Haushaltssatzungen für die Jahre 2022 und 2023

2.2 Haushaltsplan mit Anlagen (einschließlich Stellen-
plan)

2.3 Lehrgangsgeld für das Haushaltsjahr 2022/2023

2.4 Verbandsumlage 2022/2023

3. Bericht des Studienleiters

4. Termin der Sitzung der Zweckverbandsversammlung 
2022

5. Anfragen und Mitteilungen

6. Verschiedenes

Nicht-Öffentliche Sitzung

7. Einstellung eines tariflich Beschäftigten beim Zweck-
verband

8. Übernahme einer bisher abgeordneten Mitarbeiterin 
in ein Beschäftigungsverhältnis beim Studieninstitut 
zum

1. Januar 2022

9. Übernahme einer bisher abgeordneten Mitarbeiterin 
in ein Beschäftigungsverhältnis beim Studieninstitut 
zum

5. Juli 2022

10. Beförderung eines Beamten 

Aachen, den 15. November 2021

gez. Peter  K a p t a i n 
Allgemeiner Vertreter Kreis Düren 

Verbandsvorsteher
ABl. Reg. K 2021, S. 454
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511. Bekanntmachung des Zweckverbandes 
 Nahverkehr – SPNV & Infrastruktur – Rheinland

Tagesordnung

6. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverban-
des Nahverkehr – SPNV & Infrastruktur – Rheinland, in 
der Wahlperiode 2020/2025, am

Freitag, 26. November 2021, 11:45 Uhr,

Rheinsaal im Ameron Hotel Königshof in Bonn,  
Adenauerallee 9, 53111 Bonn

TOP Beratungsgegenstand

 Öffentliche Sitzung

1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und 
der Beschlussfähigkeit

2 Genehmigung der Tagesordnung

3 Niederschriften der öffentlichen Teile der Sitzun-
gen vom 27. November 2020 und vom 26. März 
2021

4 Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristige Finanzpla-
nung 2023-2026 des ZV NVR  
Drucksachen-Nr. NVR-98/2021

5 Gesellschafterversammlung der Nahverkehr 
Rheinland GmbH am 26. November 2021 — Wirt-
schaftsplan 2022 und Mittelfristige Finanzplanung 
2023-2026 der NVR GmbH  
Drucksachen-Nr. NVR-99/2021

6 Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristige Finanzpla-
nung 2023-2026 des NVR Eigenbetrieb Fahrzeuge 
Drucksachen-Nr. NVR-100/2021

7 Umbesetzung in den Ausschüssen des ZV NVR 
sowie Wahl eines ordentlichen Mitgliedes in den 
Aufsichtsrat der NVR GmbH  
Drucksachen-Nr. NVR-111/2021

8 Alternative Antriebsformen im „Netz Düren“ 
(RB 21, RB 28)  
– Eckpunkte Neuvergabe ab Dezember 2025  
– „HEMU-Pilotprojekt“ ab frühestens Mitte 2023 
Drucksachen-Nr. NVR-82/2021

9 S-Bahn Köln

9.1 S-Bahn Köln — Eckpunkte der Betriebsausschrei-
bung (Stufe 1)  
Drucksachen-Nr. NVR-91/2021

9.2 S-Bahn-Köln — Eckpunkte der Neufahrzeugaus-
schreibung  
Drucksachen-Nr. NVR-112/2021

10 Schriftliche Mitteilungen

10.1 Aktuelles zum Wiederaufbau der SPNV-Infra-
struktur im NVR-Gebiet nach der Hochwasser-
katastrophe vom Juli 2021  
Drucksachen-Nr. NVR-116/2021

10.2 Gremientermine 2022  
Drucksachen-Nr. NVR-117/2021 

11 Mündliche Mitteilungen

12 Anfragen

 Nichtöffentliche Sitzung

13 Niederschriften der nichtöffentlichen Teile der 
Sitzungen vom 27. November 2020 und vom  
26. März 2021

14 Gesellschafterversammlung der NVR GmbH am 
26. November 2021 — Wiederbestellung der Ge-
schäftsführer der NVR GmbH  
Drucksachen-Nr. NVR-106/2021

15 Abellio Rail GmbH — Genehmigung des Dring-
lichkeitsbeschlusses vom 5. November 2021 zum 
weiteren Vorgehen  
Drucksachen-Nr. NVR-115/2021

16 Schriftliche Mitteilungen

17 Mündliche Mitteilungen

18 Anfragen

Köln, den 12. November 2021

gez. Bernd  K o l v e n b a c h 
Vorsitzender

ABl. Reg. K 2021, S. 455

512. Bekanntmachung des Zweckverbandes 
 Verkehrsverbund Rhein-Sieg

Tagesordnung

5. Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverban-
des Verkehrsverbund Rhein-Sieg, in der Wahlperiode 
2020/2025, am

Freitag, 26. November 2021, 09:30 Uhr,

Rheinsaal im Ameron Hotel Königshof in Bonn,  
Adenauerallee 9, 53111 Bonn

TOP Beratungsgegenstand

 Öffentliche Sitzung

1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und 
der Beschlussfähigkeit

2 Genehmigung der Tagesordnung

3 Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 
vom 26. März 2021

4 Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristige Finanz-
planung 2023-2026 des ZV VRS  
Drucksachen-Nr. VRS-51/2021

5 Gesellschafterversammlung der Verkehrsverbund 
Rhein-Sieg GmbH am 26. November 2021 — 
Wirtschaftsplan 2022 und Mittelfristige Finanz-
planung 2023-2026 der VRS GmbH  
Drucksachen-Nr. VRS-52/2021

6 Entsendung eines ordentlichen Mitgliedes in die 
Verbandsversammlung des ZV NVR sowie Um-
besetzung des Aufsichtsrates der VRS GmbH  
Drucksachen-Nr. VRS-54/2021
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7 Schriftliche Mitteilungen

7.1 VRS-Tarif — Tarifliche Änderungen  
– Jobticket-Pilotprojekt Deutsche Welle  
– VRS-Gemeinschaftstarif ab 1. Januar 2022  
– Überarbeitung der Erstattungsregelungen  
– Neuerungen bei Rail & Fly inclusive  
Drucksachen-Nr. VRS-55/2021

7.2 Einrichtung einer Koordinierungsstelle zur Ent-
wicklung von Maßnahmen für den SPNV und 
ÖPNV in Nordrhein-Westfalen angesichts der 
Folgen der Covid-19-Pandemie beim Verkehrs-
verbund Rhein-Sieg  
Drucksachen-Nr. VRS-53/2021

7.3 Gremientermine 2022  
Drucksachen-Nr. VRS-56/2021

8 Mündliche Mitteilungen

9 Anfragen

 Nichtöffentliche Sitzung

10 Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der Sit-
zung vom 26. März 2021

11 Schriftliche Mitteilungen

12 Mündliche Mitteilungen

13 Anfragen

Köln, den 12. November 2021

gez. Bernd  K o l v e n b a c h 
Vorsitzender

ABl. Reg. K 2021, S. 455

513. Bekanntmachung des 
 Wasserversorgungsverbandes Rhein-Wupper

Wermelskirchen, 9. November 2021

An die Mitglieder der Verbandsversammlung

Zur Sitzung der Verbandsversammlung lade ich Sie am

Mittwoch, den 1. Dezember 2021, ca. 14:45 Uhr

in den Großen Ratssaal des Rathauses, Telegrafenstraße 
29–33 in Wermelskirchen ein.

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung

2. Beschluss:  Benennung eines Mitgliedes zur Mitun-
terzeichnung der Niederschrift

3. Beschluss:  Genehmigung der Niederschrift der 
konstituierenden Sitzung der Verbands-
versammlung vom 29. Juni 2021

4. Beschluss:  Genehmigung der Niederschrift der Sit-
zung der Verbandsversammlung vom  
29. Juni 2021

5. Kenntnisnahme der Niederschrift der Betriebsaus-
schuss-Sitzung vom 29. Juni 2021

6. Bericht der Betriebsleitung mündlich

7. Beschluss: Wirtschaftsplan 2022 Vorlage

8. Beschluss:  Wahl von Mitgliedern und  Vorlage 
stellvertretenden Mitgliedern  
in den Betriebsausschuss 

9. Anfragen

10. Verschiedenes

II. Nichtöffentlicher Teil

11. Anfragen

12. Verschiedenes

Der Vorsitzende 
gez. Friedel  B u r g h o f f

ABl. Reg. K 2021, S. 456

514. Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern 
 h i e r :  Sparkasse Aachen

Gemäß AVV zum Sparkassengesetz NRW werden 
hiermit die Sparkassenbücher der Sparkasse Aachen zu 
folgenden Konten für kraftlos erklärt: Kontonummer: 
387034002.

Aachen, den 12. November 2021

Sparkasse Aachen 
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2021, S. 456
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Einzelpreis dieser Nummer 0,24 E
Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 1,00 m. 

Bezugspreis mit Öffentlichem Anzeiger halbjährlich 9,– m.

Bestellungen von Einzelexemplaren werden mit 3,50 m berechnet.

Abbestellungen müssen bis zum 30. 04. bzw. 31. 10. eines jeden Jahres bei der Firma Böhm Mediendienst GmbH vorliegen. 
Reklamationen über nicht erfolgte Lieferungen aus dem Abonnement werden nur innerhalb einer Frist von 4 Wochen 

nach Erscheinen anerkannt. 

Bezug und Einzellieferungen durch Böhm Mediendienst GmbH,  
Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0, 

eMail: info@boehm.de, www.boehm.de/amtsblatt. 
Die Anschriften der Bezieher werden EDV-mäßig erfasst.

Redaktionsschluss: Montag, 12 Uhr. 
Herausgeber und Verleger: Bezirksregierung Köln, Postfach 10 15 48, 50606 Köln. 

Produktion: Böhm Mediendienst GmbH, Unter Taschenmacher 10, 50667 Köln, Telefon (02 21) 9 22 92 63-0.
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